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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1978

Norm

WRG §1

WRG §117

Rechtssatz

Ein Wasserbenützungsrecht darf grundsätzlich nicht verliehen werden, wenn hiedurch bestehende Rechte

beeinträchtigt werden; 2ndet eine solche Beeinträchtigung statt, so muß das entgegenstehende Recht durch ein

Zwangsrecht beseitigt werden, wofür gemäß § 117 WRG Entschädigung zu leisten ist.
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